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Protokollauszug Gemeinderat vom 14. November 2023 

 

 

2023/186. Verein Drogenfragen Zürcher Oberland (VDZO) - Bewilligung Gemeindebeitrag 2024-

2027 

 

 

Ausgangslage 

 

Mit Antrag vom 28. April 2023 stellt der Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher Ober-

land (nachfolgend VDZO) das Finanzierungsgesuch für vier Jahre von 2024 bis 2027. Der Vor-

stand VDZO beantragt für die Betriebsjahre 2024 bis 2027 den unveränderten Pro-Kopf-Beitrag 

von Fr. 2.90 an den Betrieb der Suchtpräventionsstelle bzw. von Fr. 0.10 an den Betrieb der Fach-

stelle Gewaltprävention. Damit bleibt der Ansatz des Pro-Kopf-Beitrags der Gemeinden mit Total 

Fr. 3.00 unverändert, obwohl die Leistungen an Umfang und Komplexität zugenommen haben. 

Der Kanton Zürich leistet weiterhin einen Kostenbeitrag von 30%, maximal Fr. 1.07 pro Einwohner 

und Einwohnerin und Jahr.   

 

Angebot 

 

Die Sucht- und Gewaltpräventionsstelle richtet ihre präventiven Angebote an aktuellen Trends 

aus. Sie arbeitet mit zielgruppenorientierten Methoden und Projekten in Schulen, Gemeinden 

und der Privatwirtschaft und stellt umfangreiche Informationen sowie Beratungen zu Suchtmitteln 

zur Verfügung. Diese Angebote werden von der Gemeinde und Schule Pfäffikon genutzt; unter 

anderem wurde mit der Präventionsstelle das Projekt «Lokal vernetzt älter werden» erfolgreich 

durchgeführt oder der Femmes Tisch Pfäffikon aufgebaut.  

 

Finanzierung 

 

Der jährliche Gemeindebeitrag beträgt Fr. 3.00 pro Einwohner/in, was einen wiederkehrenden 

Gesamtbeitrag von rund Fr. 37‘000.00 ergibt. Der Beitrag von Fr. 3.00 pro Einwohner und Einwoh-

nerin ist für alle Gemeinden gleich hoch und seit Einführung dieses Finanzierungsmodells gleich-

bleibend. Der Beitrag ist im Budget 2024 im Bereich Gesellschaft eingestellt. 

 

Die Sozialbehörde sieht einen Vorteil in der Beitragszahlung, profitierte doch die Gemeinde Pfäf-

fikon in allen Altersstufen von den Angeboten der Prävention und arbeitete sie in verschiedenen 

Projekten bereits mit den Fachstellen des Vereins zusammen. 

 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Der Antrag des Vereins für Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland für den jährlichen 

Beitrag von Fr. 3.00 (Fr. 2.90 Suchtprävention und Fr. 0.10 Gewaltprävention) pro Einwohner 

und Einwohnerin für die Jahre 2024 bis 2027 wird, vorbehältlich der Budgetgenehmigung 

durch die Gemeindeversammlung, genehmigt. 

 

Der Betrag ist im Budget enthalten und geht zu Lasten der Erfolgsrechnung, Konto Nr. 2230 

363 600 (Gesundheitsförderung/-prävention). 
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2. Die Bereichsleiterin Gesellschaft wird mit der Umsetzung beauftragt. 

 

3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der jährliche Beitrag im Budget 2024 Bereich Gesell-

schaft eingestellt ist. 

 

4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland, Gerichtsstrasse 4, 8610 Uster 

- Ressortvorsteher Gesellschaft 

- Bereichsleiterin Gesellschaft 

- Bereichsleiterin Finanzen und Liegenschaften 

 

- Archiv G5.01.3 

- Beschluss ist: öffentlich 

 
 

 

Gemeinderat Pfäffikon ZH 

 

 

 

Marco Hirzel Daniel Beckmann 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

 

 

Versanddatum:  

 
 

 

 


